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Richtlinien zur künftigen Zivilschutz-Gesetzgebung

Die Beschlüsse, welche der Bundesrat am 20. Juni
I960 hinsichtlich des Zivilschutzes gefasst hat, sind

vorwiegend verwaltungsorganisatorischer Natur,
obschon sie auch in einem weiter gespannten Rahmen

zu betrachten sind. Die schweizerischen Zivilschutzvorkehren

gehören zwar anerkanntermassen bereits

zu den gründlichsten und wirksamsten in der Welt,
doch rechnet man seit der Annahme des neuen
Zivilschutzartikels der Bundesverfassung mit einer noch
bedeutenderen Ausdehnung. Zur Vorbereitung eines

diese neue rechtliche Grundlage ausführenden
Gesetzesentwurfes ist bekanntlich eine grosse und
daher etwas schwerfällige Expertenkommission ernannt
worden. Sie ist aber innert Jahresfrist erst einmal

zusammengetreten.
Inzwischen hat ein interdepartementaler

Ausschuss der Bundesverwaltung selbst die Aufgaben- und

Kompetenzausscheidungen studiert, welche in
organisatorischer Hinsicht auf der Stufe der eidgenössischen
Behörden in Betracht zu ziehen sind. Von diesem

schon seit einigen Monaten vorliegenden internen
Bericht ist nun der Bundesrat ausgegangen, um —
wie in der amtlichen Mitteilung dreimal hervorgehoben

wird — für die künftige Gesetzgebung und
Verwaltungsorganisation in den Belangen des Zivilschutzes

gewisse Leitlinien aufzustellen. Daraus ergibt sich

von selbst, dass unterdessen die bisherige rechtliche
Regelung weiter gilt.

Die bisherige Organisation des Zivilschutzes ist
auf Bundesebene im wesentlichen der Abteilung für
Luftschutz des Eidg. Militärdepartements anvertraut.
Ihre Arbeit ist aufgeteilt auf die zivilen Massnahmen
einerseits — d. h. die Schutz- und Betreuungsorganisationen

in den Gemeinden und Betrieben sowie die

baulichen Schutzvorkehren — und auf die Ausrüstung
und Ausbildung der Luftschutztruppen der Armee
andererseits. Nun hat der Bundesrat ausdrücklich
beschlossen, dass im Entwurf zum künftigen Zivilschutzgesetz

«die bisherige kombinierte Lösung von zivilen
Schutzorganisationen und Luftschutztruppen
beizubehalten» sei. Das ist wichtig, weil es sich um eine

Lösung handelt, welche auf das harmonische
Zusammenwirken von zivilen und militärischen Massnahmen
abstellt. Das hat sich auch vom Standpunkt einer
rationellen Administration bewährt, indem die
Funktionäre der beiden Sektoren im gleichen Amt Hand in
Hand arbeiten können. Lediglich der Dienstzweig
Kriegssanität wird ausserhalb der Abteilung für
Luftschutz, aber in enger Zusammenarbeit mit ihr,
verwaltet, nämlich durch das Eidg. Gesundheitsamt im

Departement des Innern. Zur Erleichterung der

Beurteilung ist hier die Feststellung am Platze, dass mit
«Luftschutz» und «Zivilschutz» im Grunde genommen
das gleiche gemeint ist. «Zivilschutz» ist nur eine neu

eingeführte Wortbildung, welche die Begriffe von
Schutz und Betreuung der Zivilbevölkerung im Krieg
besser und sinnvoller abkürzt als die alte Definition.

Die gleichzeitige Organisation des militärischen
und zivilen Teils der Schutz- und Rettungsmassnah-
men in der Abteilung für Luftschutz hat zweifellos
den Vorteil, die Koordination der beiden zusammengehörigen

Teile zu gewährleisten. Diese ideale Lösung
wurde aber im Zusammenhang mit der Reorganisation
des Militärdepartements nach dem Kriege verwässert.
Indem nämlich seither die Abteilung für Luftschutz
(also die eigentliche Zivilschutzabteilung) nicht mehr
dem Departementschef direkt unterstellt blieb, verlor
sie zwangsläufig an Einfluss für die Durchsetzung
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